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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1979

Norm

VersVG §150

Rechtssatz

Versagt der Versicherer zu Unrecht den Versicherungsschutz und geht das ihm zustehende Prozeßführungsrecht auf

den Versicherten über, so haftet dieser auch hinsichtlich der mit der Schadensregulierung verbundenen Kosten nur für

grobe Fahrlässigkeit.
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